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Baschluß(R~soluti;ns)anirag 

der ÖVP-Abgaordneten Dr. Marilies Flemming und Ger trude Härte!, 
Walter Lehner und Leopold Traindl: eingebracht in dsr Sitzung 
das Wiener Landtages vom 31. Jänner 1975, betreffend Schaffung eines 
einheitlichen Sozialhilfegesetzes in Wien, in dem nuch dia~ Bslnnge 
dar Behinderte n und der Blinden geregelt werden . 

Im Mittelpunkt - der gesamten Problematik der behinderten Menschen stoht 
die Rehabilitation. Eine Änderung der derzeitigen Rehabilitationsge­
setzgebung wird also zweifellos einen Schwerpunkt im ASVG habe n mU s­
sen. Allerdings ist die Verwirklichung von Rehabilitationsmaßnahmen 
in hohem Maße an die Initiative der Länder gebunden. Beispielgebend 
kann in diesem Zusammenhang das Land Nieder6sterreich s0in, das sejt 
Juli 1974 ein Sozialhilfegesetz besitzt, das die Belange der Behin-

• . oerten und die Blindenbeihilfe in diesem Gesetz gemeinsam mit allan 
anderen Fragen der Sozialhilfe geregelt hat, wodurch nicht zuletzt 
die Diskriminierung der Behinderten und der Blinden und die Verletzung 
ihres Selbstwertgefühls durch eigens auf sie zugeschnittene gesetzli­
che Regelungen wegfällt. 

Nun liegen die Hilfen fUr Behinderte nach dem geplanten Wiener Be­
hindertengesetz und die Hilfen in besonderer Lebenslage nach uns c~sm 
Sozialhilfogesetz sehr nahe beieinander. Es erschiene daher durcha~s 
gerechtfertigt und sinnvoll, zur Vermeidung von Kompetenzüberschnei­
dungen, zum Abbau vor. Unübersichtlichkeiten und eben der Diskrirnin i G­
rung der Behinderten und dar Blinden das gesamte Behindertenrecht ~nd 

. das gesamte Blindenbeihilfenrecht in das Sozialhi lfe~echt zu t~ensfe­
rieren. Wenn es schon keine bundeseinheitliche Sozialhilferogelung gi.bt, 
so sollte es doch unser Ziel sein, ein umfassendes, leicht Ubersch~u­
bares, möglichst unbürokratisch anwendbares und daher in einsm Gesgtz 
zusammengefaßtes Sozialhilferecht zu schaffen. 

Zur sinnvollen Umsetzung eines solchen integrierten Sozialhilfeg0-
setzes wäre überdies beim Amt der Wiener Landesr e gierung ein Sozi8l­
hilfebeirat einzurichten, der die Landesregierung bei der Erlsssung 
von Varordnung~n auf Grund dieses Gesetz zu beraten hätts; diesem 
Beirat müOto unbedingt ein Vertreter der 8ehind9rtenorganisationen 
angehören. 

Dia gefertigten ÖVP-Abge ordneten stellen gemäß§ 19 der Geschäfts-• 
r------.~.-tn;_,._...tes Wiener Landtages daher folgenden 
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Baschlußar,itrag 

Landtag wolle beschließen: 

"Der err amtsführende Stadtrat für Gasundheit und Sozialos wird ar­

sucht, die bestehenden Gesetzesmaterien des Sozialhilfegesetzes, des 

Behindertengesetzas und des Blindenbeihilfsgesstzes in einem einheit­

lichen Sozialhilfegesetz zusammenzufassen, in dem demnach auch die 

Belange der Behinderten und der Blinden geregelt sind, und den (nt~urf 

Y,.... . dem Wiener Landtag ehestmöglich zur Beschlußfassung vc rzulegeil. n 

j l·,}. • In formeller Hi· nsi· cht beantragen . die Zuweisung dieses Antrag~s a~ 

' GlC..t V„C...-Jden Herrn amtsführenden Stadtrat • c3Schäftsgruppe i V. _ 
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